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Hansestadt Wipperfürth   M/2021/803 
Die Bürgermeisterin 

 
 
BM - Ratsbüro 
 
 
 
 
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 14.09.2021 Kenntnisnahme 

 
 
 

 

Haupt- und Finanzausschusssitzung am 04.05.2021 

 

TOP 2.4.1 Schulbuchbestellung 2021/2022 - Auftragsvergabe  

 

Erledigt 

 
 

Ö  1.2Ö  1.2
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Hansestadt Wipperfürth V/2021/461 
Die Bürgermeisterin 

 
 
III -  Finanzservice 
 
 
 
 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses 2020 
(Dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW) 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 14.09.2021 Entscheidung 

 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Hansestadt Wipperfürth nimmt gem. § 116a NRW (GO NRW) die 
Befreiungsmöglichkeit zur Aufstellung des Gesamtabschlusses 2020 in Anspruch. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Einsparung der Prüfungskosten für den Gesamtabschluss in Höhe von rd. 7 T€ pro Jahr 
und nicht näher quantifizierbarem eigenem Personal- und Sachaufwand. 
 
 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion: keine 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den 
Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. 

Bisher hat die Hansestadt Wipperfürth die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 bis 2017 
vorgelegt. Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2010 und 2015 wurden entsprechend        
§ 116 Absatz 9 in Verbindung mit § 95 Absatz 5 der Gemeindeordnung erstellt und 
durchliefen somit das vorgeschriebene Prüfungsverfahren. Der Gesamtabschluss des 
Jahres 2018 wurde aktuell bereits schlussgeprüft und unterliegt ebenfalls dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsverfahren. 
 
Die Gesamtabschlüsse der Jahre 2011 bis 2014 und die Gesamtabschlüsse für die 
Jahre 2016 und 2017 wurden in Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der 
Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse vom 25. Juni 2015 (GV.NRW. S.469), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV.NRW. 
S.759), in Kraft getreten am 01. Januar 2019, im vereinfachten Verfahren aufgestellt. 
Der vorübergehend vereinfachte Gesamtabschluss verzichtet auf die in § 116 Absatz 9 
in Verbindung mit § 95 Absatz 5 der Gemeindeordnung vorgesehenen weiteren 
förmlichen Verfahrensschritte nach verwaltungsinterner Fertigstellung des Abschlusses. 

Ö  1.4.1Ö  1.4.1
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Das betrifft die Zuleitung des vom Bürgermeister bestätigten Entwurfs des 
Gesamtabschlusses an den Rat, die Verweisung des Gesamtabschlusses an den 
Rechnungsprüfungsausschuss, die Beauftragung des Rechnungsprüfungsamtes mit 
der vollumfänglichen Prüfung des Gesamtabschlusses, die Beratung und Prüfung des 
Gesamtabschlusses im Rechnungsprüfungsausschuss, sowie die abschließende 
Feststellung des Gesamtabschlusses durch den Rat. 
 
Es besteht, zur vorübergehenden Verfahrenserleichterung lediglich noch die 
Verpflichtung, die vom Bürgermeister bestätigte Entwurfsfassung des 
Gesamtabschlusses der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Über diese Anzeige ist der Rat 
zu unterrichten. 
 
Trotz dieser Verfahrenserleichterungen hat die Vergangenheit gezeigt, dass die 
gesetzlichen Anforderungen zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses oftmals 
erhebliche Kosten und unverhältnismäßig hohe Personalaufwendungen verursachen, 
insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Aussagekraft des Gesamtabschlusses in 
vielen Fällen gering ist.  
 
Dies hat auch der Gesetzgeber erkannt und ermöglichte es den Kommunen erstmals 
zum Stichtag 31.12.2019 von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses 
befreit zu werden. Der Rat der Hansestadt Wipperfürth hat mit Ratsbeschluss vom 
22.09.2020 diese Befreiungsmöglichkeit für die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
2019 in Anspruch genommen.  
 
Erfüllt eine Gemeinde die in § 116a GO Abs. 1 Nr. 1-3 GO NRW genannten 
größenabhängigen Merkmale, kann sie auf die Aufstellung des Gesamtabschlusses 
verzichten. 
 
Entsprechend erfüllt die Kommune die Befreiungstatbestände, wenn mindestens zwei 
der nachfolgenden Kriterien zutreffen: 
 

1. die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden 

verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 übersteigen insgesamt 

nicht mehr als 1.500.000.000 €, 

 
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen 

verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 machen weniger als 

50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus, 

 
3.  die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller 

vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach § 116 

Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der 

Gemeinde aus. 

 
Gemäß § 116a Abs. 2 GO NRW entscheidet über das Vorliegen der Voraussetzungen 
für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses der Rat für 
jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres. Die notwendigen Voraussetzungen wurden geprüft. Die Hansestadt Wipperfürth 
erfüllt entsprechend alle drei Befreiungskriterien für das Jahr 2020.  
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Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass der als Ausgleich in § 116a Abs. 3 GO 
NRW eingeforderte Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW jährlich erstellt wird. 
Dieser Beteiligungsbericht ist eine ausführliche Übersicht über alle städtischen 
Beteiligungen und gibt ein vollständiges und transparentes Bild über die 
finanzwirtschaftlichen Verflechtungen und auch bestehenden Risiken in 
Zusammenhang mit den Beteiligungen. 
 
 
Dringliche Entscheidung: 
 

Gem. § 116 a Abs. 2 GO NRW muss der Rat über die Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines Gesamtabschlusses bis zum 30. September des auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahres entscheiden. 
 
Da die nächste Sitzung des Stadtrates erst am 6. Oktober 2021 stattfindet, schlägt die 
Verwaltung vor, im Rahmen einer dringlichen Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO 
NRW, hierüber in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 14.09.2021 zu 
entscheiden. 
 
Dieser Beschluss ergeht als Dringliche Entscheidung gemäß § 60 Abs. 1 GO NRW, die 
dem Stadtrat zur nächsten Sitzung am 06.10.2021 zur Genehmigung vorzulegen ist. 
 
 
Anlage: 
 
Prüfung der Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 GO NRW für das 
Haushaltsjahr 2020 
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Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW Auswertung
zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Name der Kommune Jahr der Befreiung

Hansestadt Wipperfürth 2020

Berechnung 2020 2019 Auswertung

Bilanzsumme der Kommune 215.315.524,96 € 207.833.537,54 €
+ + + Das Kriterium ist erfüllt.

n 1

=   < 1.500.000.000,01 € ? = 220.275.869,44 € = 212.589.538,26 €

Berechnung 2020 2019 Auswertung

Das Kriterium ist erfüllt.
/ / / n 1

Ordentliche Erträge der Kommune 64.627.600,10 € 66.137.900,36 €
=   < 50,00 % ? = 1,61 % = 1,49 %

Berechnung 2020 2019 Auswertung

Das Kriterium ist erfüllt.
/ / / n 1

Bilanzsumme der Kommune 215.315.524,96 € 207.833.537,54 €
=   < 50,00 % ? = 2,30 % = 2,29 %

3

Seite 2/2: Auswertung

Summe der Bilanzsummen der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche 4.960.344,48 € 4.756.000,72 €

Kriterium 1 

Bilanzsumme
Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der Kommune und 
der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO 
NRW nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.

Kriterium 2

Anteil Erträge
Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der vollkonsolidierungs-
pflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der 
ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.

Anteilige ordentliche Erträge der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche 1.042.147,87 € 982.444,12 €

Kriterium 3

Anteil Bilanzsumme
Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der vollkonsolidierungs-
pflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der 
Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Anteilige Bilanzsummen der 
verselbstständigten Aufgabenbereiche 4.960.344,48 € 4.756.000,72 €

Kriterien 1 bis 3

Gesamtauswertung
Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei Kriterien erfüllt sein, 
damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt.

Die Voraussetzungen für eine Gesamtabschlussbefreiung liegen vor.

Ö  1.4.1Ö  1.4.1
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Hansestadt Wipperfürth V/2021/463 
Die Bürgermeisterin 

 
 
III -  Finanzservice 
 
 
 
 
Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gründer- und TechnologieCentrum 
Gummersbach (GTC) GmbH 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 14.09.2021 Vorberatung 

Stadtrat Ö 06.10.2021 Entscheidung 

 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Rat stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der Gründer- und 
TechnologieCentrum Gummersbach (GTC) GmbH in der als Anlage beigefügten 
Fassung zu. Soweit noch weitere Änderungen, insbesondere auch seitens der 
Kommunalaufsicht und / oder des zur Beurkundung beauftragten Notars erforderlich 
werden, wird diesen bereits jetzt zugestimmt, sofern die Änderungen die wesentlichen 
Regelungen des Gesellschaftsvertrages nicht verändern. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
 
 
Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion: keine 
 
 
Begründung: 
 
Die Hansestadt Wipperfürth hält über die Wipperfürther Wohnungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH an der Gründer- und TechnologieCentrum 
Gummersbach (GTC) GmbH eine mittelbare Beteiligung. Somit hat über die Änderung 
des Gesellschaftsvertrages der GTC GmbH der Rat der Hansestadt Wipperfürth zu 
beschließen. Gem. § 115 Abs. 2 GO NRW ist die Entscheidung des Stadtrates der 
Aufsichtsbehörde anzuzeigen. 
 
Der Gesellschaftsvertrag der GTC GmbH wurde nach Hinweisen der Kommunalaufsicht 
und des Oberbergischen Kreises vollumfänglich überprüft und an die aktuellen 
Vorschriften zur wirtschaftlichen Betätigung öffentlicher Unternehmen angepasst.  
 
Der Gesellschaftsvertrag wurde maßgeblich von der WEG mbH in enger Abstimmung 
mit der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises, der Beteiligungsverwaltung des 
Oberbergischen Kreises und der GTC Geschäftsführung erarbeitet. 
 

Ö  1.6.1Ö  1.6.1
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Die notwendigen Änderungen wurden auch bereits in der Sitzung des Aufsichtsrates am 
24.08.2020 umfänglich beraten und als Empfehlung für die Gesellschafterversammlung 
beschlossen. 
 
Der Aufsichtsrat der WEG mbH hat den Änderungen des Gesellschaftsvertrages in 
seiner Sitzung am 29.06.2021 zugestimmt. Ein beglaubigter Auszug aus der 
Niederschrift ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
  
Darüber hinaus ist in der Anlage eine vergleichende Gegenüberstellung der 
ursprünglichen Fassung mit der aktuellen Fassung des Gesellschaftsvertrages 
beigefügt. Zu jeder Vorschrift des Gesellschaftsvertrages werden ergänzend 
Erläuterungen und Hinweise zu den Veränderungen gegeben. 
 
 
Anlagen: 
 

1. Neufassung des Gesellschaftsvertrages 
2. Gegenüberstellung der Veränderungen mit Erläuterungen 
3. Beglaubigter Auszug über die Beschlussfassung des Aufsichtsrates der WEG 

mbH vom 29.06.2021 
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Neufassung des Gesellschaftsvertrags

§1
Rechtsform, Firma

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH.

§ 2
Sitz der Gesellschaft

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach.

§ 3

Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von lnnovationen und Existenzgründungen sowie des
Technologie- und Wissenstransfers zwischen Wissenschaft, Unternehmen, Institutionen und der
öffentlichen Hand, insbesondere in den Bereichen Elektro-, Kunststoff- und Umwelttechnik, Metall-
bearbeitung sowie IT und Digitalisierung in der Region Oberberg (öffentlicher Zweck).

Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und Technologiezentrum und bietet neben der
Vermietung Beratungs- und Dienstleistungen an.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt,die mit dem genannten
Gesellschaftszweck notwendig zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer
Unternehmen bedienen.
Die Gesellschaft wird nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW geführt.

§ 4

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend
mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endend mit dem auf die Eintragung in das
Handelsregister folgenden 31. Dezember.

§ 5
Stammkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 730.150,00 (i. W.: Euro siebenhundertdreißigtausend-
einhundertfünfzig).

(2) Die Stadt Gummersbach leistet ihre Stammeinlage in Höhe von EUR 432.150,00, indem sie den in der
Anlage näher bezeichneten Grundbesitz zu den dort niedergelegten Bedingungen in die Gesellschaft einbringt.
lm Übrigen sind die Stammeinlagen in voller Höhe in Geld vor Eintragung der Gesellschaft in das Handels-
register zu entrichten.

(3) Über Beitrittsgesuche weiterer Gesellschafter entscheidet die GesellschafterversamrnIung.

Ö  1.6.1Ö  1.6.1
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§ 6
Verfügung über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder von Teilen von solchen ist nur mit schriftlicher
Zustimmung der Gesellschaft zulässig. Die Zustimmung kann nur nach vorheriger Einwilligung der Gesell-
schafterversammlung erteilt werden.

§ 7
Kündigung, Einziehung von Geschäftsanteilen

(1) Die Beteiligung an der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember 2005 unkündbar.
Nach diesem Zeitpunkt kann jeder Gesellschafter seine Beteiligung mit einer Frist von einem halben Jahr auf
den Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.
Die Kündigung ist der Gesellschaft durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.
Mit Zustimmung der Gesellschafter kann die Kündigung bis zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgenommen
werden.
Bei mehreren Gesellschaftern hat die Kündigung eines Gesellschafters nur sein Ausscheiden zur Folge.
Die übrigen Gesellschafter führen die Gesellschaft fort.
Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird von der Gesellschaft eingezogen.

(2) Darüber hinaus ist die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters
jederzeit zulässig.
Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es nicht, wenn

1. über sein Vermögen das Konkurs- oder gerichtliche bzw. außergerichtliche Vergleichsverfahren
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

2. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in seinen Geschäftsanteil vorgenommen werden und diese
Maßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten beseitigt sind;

3. der Gesellschafter einen wichtigen Grund setzt, der sein Verbleiben in der Gesellschaft für die
Gesellschaft und/oder die übrigen Gesellschafter unzumutbar macht.

Als wichtiger •Grund gilt insbesondere: •

— Verfügung entgegen § 6; •

— Erhebung der Aufhebungsklage.

(3) Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach entsprechender Beschlussfassung durch. die Gesell-
schafterversammlung verlangen, dass der ausscheidende Gesellschafter seinen Geschäftsanteil an einen von
der Gesellschafterversammlung zu bestimmenden Dritten abtritt (Ausschluss).

(4) Über Maßnahmen nach Abs. (2) und (3) beschließt die Gesellschafterversammlung mit 3/4-Mehrheit.
Der/die Betroffene(n) hat/haben bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht.

(5) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im •Falle der Einziehung oder der Abtretung seines
Geschäftsanteils als Vergütung den Nennwert, jedoch höchstens das anteilige, dem Geschäftsanteil
entsprechende bilanzielle Eigenkapital im Sinne von § 266 HGB, soweit dem nicht § 30 GmbH-Gesetz
entgegensteht.
Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln erhält unter diesen Voraussetzungen auf jeden Fall den Nennwert

• ihres Geschäftsanteils.
Darüber hinaus erhalten die Stadt Gummersbach und der Oberbergische Kreis im Falle ihres Ausscheidens
das das Stammkapital abzüglich ihrer Geschäftsanteile übersteigende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe
der von ihnen eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlustabdeckungen sowie Kapital-
zufü h ru ngen jeglicher Art).
Über die Zahlungsmodalitäten wird zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern Stadt Gummersbach
und/oder Oberbergischer Kreis gegebenenfalls eine die interessen der Gesellschaft berücksichtigende
Regelung getroffen werden.
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§ 8
Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind:

1. die Geschäftsführung,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Über die Bestellung und Abberufung beschließt die Gesellschafterversammlung.
Über die Anstellungsbedingungen beschließt der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat schließt insbesondere die
Geschäftsführeranstellungsverträge ab und ist auch zuständigfür eine Änderung, Aufhebung oder Kündigung
dieser Verträge.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die GesellsChaft durch zwei • Geschäftsführer gemeinsam
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann einem oder mehreren von ihnen durch Beschluss des
Aufsichtsrates die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets alleinhandelnd zu vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit
werden.

(3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine Geschäftsordnung.

§ 10

Tätigkeit der Geschäftsführun

(1) Die Geschäftsführung wird im Rahmen des von der Gesellschafterversammlung beschlossenen Wirt-
schaftsplanes (§ 18) und der vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung tätig.

(2) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates zu allen Rechtsgeschäften, die über die
gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hinausgehen.
Die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung aus § 108 Abs. 5 Nr. 1 a) und b) GO NRW bleiben hiervon
unberührt.

§ 11
Zusammensetzung und Amtsda uer des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.

Davon entsenden
- die Stadt Gummersbach 3 Mitglieder
- der Oberbergische Kreis 1 Mitglied
- die übrigen Gesellschafter 3 Mitgliedern.

Für jedes Mitglied kann ein Ersatzmitglied bestellt werden, das bei endgültigem Ausscheiden des Mitgliedes
dessen Rechte und Pflichten übernimmt.
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Die Ersatzmitglieder der 3 Mitglieder der übrigen Gesellschafter sind berechtigt, auch neben den 3 von den

übrigen Gesellschafter entsandten ordentlichen Mitgliedern an den Sitzungen des Aufsichtsrates

teilzunehmen.

In diesem Fall haben sie Beratungs- und Rederecht, sind jedoch vom Stimmrecht ausgeschlossen.

Zu den von der Stadt Gurnmersbach zu stellenden Mitgliedern zählt der Bürgermeister.oder ein von ihm
vorgeschlagener Bediensteter.
Die übrigen von der Stadt Gummersbach zu entsendenden Aufsichtsratsmitglieder werden vom Rat der Stadt

Gummersbach entsandt.
Der jeweilige Rat der Städte und Gemeinden, die Mitglieder in den Aufsichtsrat entsenden sowie der
Kreistag des Oberbergischen Kreises kann den jeweils entsandten Mitgliedern Weisungen erteilen.

(2) Aufsichtsratsmitglieder können Vertreter der Gesellschafter oder Dritte sein. Sie müssen über die

Sachkenntnis und wirtschaftliche Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der Bedeutung ihres Amtes

entsprechen.
Dem Aufsichtsrat dürfen nicht angehören: Geschäftsführer der GmbH, Personen, die bei der GmbH angestellt

sind, und Abschlussprüfer der Gesellschaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder werden bis zur Beendigung der
Gesellschafterversammlung bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach dem Beginn

der Amtszeit beschließt.

Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von dem Entsendungsberechtigten abberufen werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer einmonatigen Frist durch

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Auf.sichtsrates niederlegen.

Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem Ausscheidenden auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so rückt ein Ersatzmitglied nach. Bis zum Ende der Amtszeit ist
ein neues Ersatzmitglied zu bestellen.

(7) Die Bestimmungen des Aktienrechts über den Aufsichtsrat finden keine Anwendung.

§ 12
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter für die Dauer ihrer

Amtszeit.
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat
unverzüglich einen neuen Vorsitzenden oder einen neuen Stellvertreter zu wählen.

(2) Der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es

das Interesse der Gesellschaft verlangt.
Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss jedoch einmal im Kalenderhalbjahr

einberufen werden.
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn zwei Mitglieder oder die Geschäftsführung es

schriftlich beantragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und Beifügung der Sitzungsunterlagen
mit einer Frist von mindestens zwei Wochen einzuberufen.
ln dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung und eine kürzere Frist gewählt werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu

bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt.
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(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen,

soweit sich nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt.

Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(6) ln eiligen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des Vorsitzenden Beschlüsse auch schriftlich,
fernmündlich, per Telefax oder Email gefasst werden, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem
Verfahren widerspricht.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitiung

und dem jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen sind vorn Vorsitzenden schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen.

(8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, sofern dieser nichts anderes
beschließt.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung.

(2) Der Aufsichtsrat beschließt nach Maßgabe des Abs. 3 über alle wesentlichen im Zusammenhang mit
diesem Vertrag entstehenden Sach- und Personalfragen und führt eine Abstimmung der interessen der

Gesellschafter herbei.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere über

1. die Anstellungsbedingungen der Geschäftsführer,

2. die Führung eines Rechtsstreits von wesentlicher Bedeutung,

3. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung,

4. die Aufnahme von Darlehen, soweit der im Wirtschaftsplan vorgesehene Gesamtbetrag

überschritten wird,
5. den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,

soweit im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat festzulegende Grenze überschritten wird,

6. die Realisierung von Bauvorhaben, soweit diese objektiv und/ oder betragsmäßig nicht im
Wirtschaftsplan aufgeführt sind,

7. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen Ver-

pflichtungen,
8. die Einstellung von Personal, soweit sie im Stellenplan nicht vorgesehen ist oder sich durch Förderung

seitens Dritter oder Fördermittel finanziert,

9. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, durch die die Wirtschaftsplanansätze wesentlich im Sinne der
Geschäftsordnung überschritten werden.

Der vorstehende Katalog kann durch Gesellschafterbeschluss erweitert oder beschränkt werden, soweit dem
gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.

§ 14
Einberufung, Vorsitz und Ort der Gesellschafterversammlung

(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates mindestens einmal
jährlich — und zwar nach den gesetzlichen Fristen — insbesondere zur Feststellung des Jahresabschlusses

einberufen.
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(2) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich gegen Empfangsbekenntnis unter Mitteilung der

Tagesordnungund Beifügung der Sitzungsunterlagen mit einer Frist von mindestens drei Wochen einberufen.

Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe bei der Post.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle
seiner Verhinderung, sein Stellvertreter.

•(4) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom
Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15
Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem Gesetz. insbesondere dem
Gemeindewirtschaftsrecht und dem Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließfinsbesondere über

1. den Wirtschaftsplan

2. die Feststellung des Jahresabschlusses,

3. die Verwendung des Ergebnisses,
4. die Bestellung der Abschlussprüfer,

5. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,
6. die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer,
7. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,

8. den Eintritt weiterer Gesellschafter,

9. die Änderung des Gesellschaftsvertrages,

10. die Verfügung über Geschäftsanteile, ,

11. die Auflösung der Gesellschaft,

12. die Einziehung von Geschäftsanteilen und den Ausschluss von Gesellschaftern,

13. die Wahl und die Abberufung der drei Aufsichtsratsmitglieder, die von den übrigen Gesellschaftern -

mit Ausnahme der Stadt Gummersbach und des Oberbergischen Kreises - gemäß § 11 entsandt

werden,
14. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen,
15. den Abschluss und die Änderung von Unternehmensverträgen nach §§ 291, 292 Abs. 1 AktG,
16. die Festsetzung einer evtl. Vergütung und einer evtl. Auslagenersatzpauschale für die Aufsichtsrats-

•mitglieder.

(3) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine Aufgaben von der Gesellschafterversammlung

wahrgenommen.

§ 16
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mehr als 50 % der satzungsmäßigen Stimmen

anwesend oder vertreten sind.

(2) JederEUR 1,00 (in Worten: Euro eins) eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.

(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nichts

anderes bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, in den Fällen des § 15 Abs.
2 Nr. 7, 8, 9, 11 und 12 einer Mehrheit von 3/4, in den Fällen des § 15 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3 und 10 einer Mehrheit

von 2/3 der abgegebenen Stimmen.

16



Änderungen des § 17 können nur mit Zustimmung der Gesellschafter Stadt Gummersbach und

Oberbergischer Kreis beschlossen werden.

(4) Bei Beschlüssen gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 13 sind die Stadt Gummersbach und der Oberbergische Kreis nicht

stimmberechtigt.

§ 17
Wirtschaftsplan

(1) Die Gesellschafter sind im lnteresse der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet, die Kosten der

Verwaltung und der Geschäftsführung in engen Grenzen zu halten.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) und

die erforderlichen Nachträge auf.

(3) Der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres ist der Gesellschafterversammlung so rechtzeitig zur
Beschlussfassung vorzulegen, dass der Wirtschaftsplan mit Beginn des Geschäftsjahres vollzogen werden
kann.

Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig vorzulegen.

Die Beschlussfassung hat mehrheitlich, jedoch nicht gegen die anwesenden Vertreter der Stadt
Gummersbach und des Oberbergischen Kreises zu erfolgen.

(4) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen und dem Aufsichtsrat und
allen kommunalen Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen.

§ 18

Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Jahresbilanz mit
Gewinn-und Verlustrechnung nebst Anhang) und den Lagebericht nach den Vorschriften des HGB für große

Kapitalgesellschaften aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

lm Anhang des Jahresabschlusses sind die den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats
gewährten Bezüge und Leistungszusagen nach Maßgabe des § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 GO NRW
individualisiert auszuweisen.
ln dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit ist auch zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.
Nach erfolgter Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des
Abschlussprüfers unverzüglich nach dessen Eingang dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang der Unterlagen der Gesellschafterversammlung

schriftlich über die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3) Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen über die Feststellung des

Jahresabschlusses zu beschließen.

(4) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind unbeschadet der Offenlegung im Bundesanzeiger

ortsüblich bekanntzumachen.
Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht auszulegen und ist in der Bekanntmachung auf die

Auslegung hinzuweisen.

§ 19
Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften geprüft.
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Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen

Prüfungsfeststellungen zu treffen.

(2) Den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und Oberbergischer Kreis werden die sich aus § 54
Haushaltsgrundsätzegesetz ergebenen Rechte eingeräumt.

§ 20
Gewinnverwendung

(1) In den Jahresabschlüssen festgestellte Gewinne können die Stadt Gummersbach und der Oberbergischen

Kreis und die beteiligten Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen im Verhältnis und bis zur Höhe der

von ihnen jeweils ausgeglichenen Verluste der letzten fünf Jahre beanspruchen.

(2) Die Industrie- und Handelskammer zu Köln ist am Gewinn nicht beteiligt.

§ 21
Verlustabdeckung

(1) Soweit aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge entstehen, sind diese vorrangig durch die

Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen auszugleichen.

(2) Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, sind die Stadt Gummersbach, der Oberbergische Kreis,

sowie die Stadt Bergneustadt, die Stadt Waldbröl, die Stadt Wiehl, die Gemeinde Engelskirchen, die
Gemeinde Lindlar, die Gemeinde Marienheide, die Gemeinde Morsbach, die Gemeinde Reichshof und die
WEG-Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH - in diesem Gesellschaftsvertrag "Städte/

Gemeinden/ kommunale Unternehmen" genannt - während der Dauer ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

verpflichtet, Verluste nach folgender Berechnungsmethode auszugleichen:

Jahresfehlbetrag
./.
im Geschäftsjahr vorgenommene Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen (§ 275 Abs. 2 Nr. 7 a HGB)

im Geschäftsjahr erfolgte Tilgungen auf langfristige Darlehen, die zur Finanzierung von Anlagevermögen

aufgenommen wurden oder werden.

(3) Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung nach Abs. 2 ist auf insgesamt EUR 204.516,75 jährlich beschränkt.
lm Innenverhältnis erfolgt die Verlustabdeckung zwischen der Stadt Gummersbach, dem Oberbergischen
Kreis, den Städten/ Gemeinden/ kommunalen Unternehmen insgesamt im Verhältnis 5:1:1 und innerhalb der

zuletzt genannten Gruppe zu gleichen Teilen.
Die Summe der jährlichen Verlustabdeckung nach Absatz 2 darf somit für die Stadt Gummersbach EUR

146.083,39, für den Oberbergischen Kreis EUR 29.216,68 sowie für jede(s) der Städte/ Gemeinden/

kommunale Unternehmen EUR 3.246,30 nicht übersteigen.
Die nicht genannten Gesellschafter sind nicht zur Verlustabdeckung verpflichtet.

§ 22
Auflösung der Gesellschaft

(1) lm Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch die Geschäftsführung, sofern nicht

die Gesellschafterversamm lung etwas anderes beschließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der
Verbindlichkeiten verbleibende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe des Stammkapitals an die Gesellschafter
nach dem Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.
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Das über ihre Stammeinlagen hinaus vorhandene Gesellschaftsvermögen erhalten zunächst die Stadt

Gummersbach und der Oberbergische Kreis bis zur Höhe der:von ihnen eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen,

Nachschüsse, Verlustabdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).

Weiteres Gesellschaftsvermögen fällt an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.

§ 23
Bekanntmachung

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Hiervon unberührt bleibt die Regelung in

§ 19 Abs. 5 dieses Gesellschaftsvertrages.

§ 24
Schlussbestimmungen

(1) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Besonderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-
Westfalen (LGG NRW) vom 09. November 1999 in seiner jeweils geltenden Fassung sind entsprechend
anzuwenden.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Rechtswirksamkeit des Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht berührt.

Die nichtige Vorschrift ist durch eine ihrer Zweckbestimmung am nächsten kommende zu ersetzen.
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Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

§1
Rechtsform, Firma
(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach GmbH.

§ 2
Sitz der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach.

§ 3
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von
Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologie-
transfers zwischen Wissenschaft und Unternehmen
insbesondere in den Bereichen Elektro-, Kunststoff- und
Umwelttechnik sowie Metall- und Informationsbearbeitung in
der Region Oberberg.

Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und
Technologiezentrum und bietet Beratungs- und
Dienstleistungen an.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt,die mit dem genannten Gesellschaftszweck
notwendig zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben andere-r Unternehmen bedienen.
Die Gesellschaft wird nach wirtsch-aftlichen Grundsätzen

geführt.

§ 4

neue Fassung

§1
Rechtsform, Firma
(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung.

(2) Die Gesellschaft führt die Firma GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach GmbH.

§ 2
Sitz der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gummersbach.

§ 3
Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von
Innovationen und Existenzgründungen sowie des Technologie-
und Wissenstransfers zwischen Wissenschaft, Unternehmen,
Institutionen und der öffentlichen Hand, insbesondere in den
Bereichen Elektro-, Kunststoff- und Umwelttechnik, Metall-
bearbeitung sowie IT und Digitalisierung in der Region
Oberberg (öffentlicher Zweck).
Hierzu errichtet und betreibt die Gesellschaft ein Gründer- und
Technologiezentrum und bietet neben der Vermietung
Beratungs- und Dienstleistungen an.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften
berechtigt,die mit dem genannten Gesellschaftszweck
notwendig zusammenhängen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer
Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.
Die Gesellschaft wird nach den Wirtschaftsgrundsätzen des §
109 GO NRW geführt.

§

Anmerkungen

Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 GO NRW
darf sich eine Gemeinde an Unter-
nehmen und Einrichtungen in einer
Rechtsform des privaten Rechts nur
beteiligen, wenn das Unternehmen
oder die Einrichtung durch Gesell-
schaftsvertrag, Satzung oder sonstiges
Organisationsstatut auf den öffent-
lichen Zweck ausgerichtet wird.

Der OBK empfiehlt daher dies
ausdrücklich aufzugreifen.

Die BezReg weist darauf hin, dass auf
die gemeindewirtschaftlichen
Grundsätze der Wirtschaftsführung
unter eindeutiger Bezugnahme auf
§ 109 GO NRW abzustellen ist.

Ö  1.6.1Ö  1.6.1
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Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsiahr

(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend mit der
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endend
mitzlem auf die Eintragung in das Handelsregister folgenden
31. Dezember.

§ 5
Stammkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 730.150,00
(i. W.: Euro siebenhundertdreißigtausendeinhundertfünfzig).

(2) Die Stadt Gummersbach leistet ihre Stammeinlage in Höhe
von 815.000, _______DM, indem sie den in Cler Anlage näher

bezeichneten Grundbesitz zu den dort niedergelegten
Bedingungen in die Gesellschaft einbringt.
lm Übrigen sind die Stammeinlagen in voller Höhe in Geld vor
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zu
entrichten.

(3) Über Beitrittsgesuche weiterer Gesellschafter entscheidet
die Gesellschafterversammlung.

§ 6
Verfügung über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder

von Teilen von solchen ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
Gesellschaft zulässig. Die Zustimmung kann nur nach vor-
heriger Einwilligung der Gesellschafterversammlung erteilt
werden.

neue Fassung

Dauer der Gesellschaft, Geschäftsiahr
(1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste
Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, beginnend mit der
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endend
mit dem auf die Eintragung in das Handelsregister folgenden
31. Dezember.

§ 5
StaMmkapital, Stammeinlagen

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 730.150,00
(i. W.: Euro siebenhundertdreißigtausendeinhundertfünfzig).

2) Die Stadt Gummersbach leistet ihre Stammeinlage in Höhe
von EUR 432.150,00, indem sie den in der Anlage näher

bezeichneten Grundbesitz zu den dort niedergelegten
Bedingungen in die Gesellschaft einbringt.
lm Übrigen sind die Stammeinlagen in voller Höhe in Geld vor
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister zu
entrichten.

(3) Über Beitrittsgesuche weiterer Gesellschafter entscheidet
die Gesellschafterversammlung.

§ 6
Verfügung über Geschäftsanteile

Die Übertragung oder Verpfändung der Geschäftsanteile oder
von Teilen von solchen ist nur mit schriftlicher Zustimmung der
Gesellschaft zulässig. Die Zustimmung kann nur nach vor-
heriger Einwilligung der Gesellschafterversammlung erteilt
werden.

Anmerkungen
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Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH
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§ 7
Kündieune, Einziehune von Geschäftsanteilen
(1) Die Beteiligung an der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember
2005 unkündbar.
Nach diesem Zeitpunkt kann jeder Gesellschafter seine
Beteiligung mit einer Frist von einem halben Jahr auf den
Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.
Die Kündigung ist der Gesellschaft durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen.
Mit Zustimmung der Gesellschafter kann die Kündigung bis
zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgenommen werden.
Bei mehreren Gesellschaftern hat die Kündigung eines
Gesellschafters nur sein Ausscheiden zur Folge.
Die übrigen Gesellschafter führen die Gesellschaft fort.
Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird
von der Gesellschaft eingezogen.

(2) Darüber hinaus ist die Einziehung von Geschäftsanteilen mit
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.
Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es
nicht, wenn

1. über sein Vermögen das Konkurs- oder gerichtliche
bzw. außergerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

2. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in seinen
Geschäftsanteil vorgenommen werden und diese
Maßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten
beseitigt sind;

3. der Gesellschafter einen wichtigen Grund setzt, der
sein Verbleiben in der Gesellschaft für die Gesellschaft
und/oder die übrigen Gesellschafter unzumutbar
macht.

neue Fassung

§ 7
Kündigune, Einziehune von Geschäftsanteilen
1) Die Beteiligung an der Gesellschaft ist bis zum 31. Dezember
2005 unkündbar.
Nach diesem Zeitpunkt kann jeder Gesellschafter seine
Beteiligung mit einer Frist von einem halben Jahr auf den
Schluss eines Geschäftsjahres kündigen.
Die Kündigung ist der Gesellschaft durch eingeschriebenen
Brief mitzuteilen.
Mit Zustimmung der Geselischafter kann die Kündigung bis
zum Zeitpunkt des Vollzugs zurückgenommen werden.
Bei mehreren Gesellschaftern hat die Kündigung eines
Gesellschafters nur sein Ausscheiden zur Folge.
Die übrigen Gesellschafter führen die Gesellschaft fort.
Der Geschäftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters wird
von der Gesellschaft eingezogen.

(2) Darüber hinaus ist die Einziehung von Geschäftsanteilen mit
Zustimmung des betroffenen Gesellschafters jederzeit zulässig.
Der Zustimmung des betroffenen Gesellschafters bedarf es
nicht, wenn

4. über sein Vermögen das Konkurs- oder gerichtliche
bzw. außergerichtliche Vergleichsverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird;

5. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in seinen
Geschäftsanteil vorgenommen werden und diese
Maßnahmen nicht innerhalb von zwei Monaten
beseitigt sind;

6. der Gesellschafter einen wichtigen Grund setzt, der
sein Verbleiben in der Gesellschaft für die Gesellschaft
und/oder die übrigen Gesellschafter unzumutbar
macht.

Anmerkungen
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Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
- Verfügung entgegen § 6;
- Erhebung der Aufhebungsklage.

(3) Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach
entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafter-
versammlung verlangen, dass der ausscheidende Gesell-
schafter seinen Geschäftsanteil an einen von der Gesell-
schafterversammlung zu bestimmenden Dritten abtritt
(Ausschluss).

(4) Über Maßnahmen nach Abs. (2) und (3) beschließt die
Gesellschafterversammlung mit 3/4-Mehrheit.
Der/die Betroffene(n) hat/haben bei dieser Abstimmung kein
Stimmrecht.

(5) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im Falle der
Einziehung oder der Abtretung seines Geschäftsanteils als
Vergütung den Nennwert, jedoch höchstens das anteilige, dem
Geschäftsanteil entsprechende bilanzielle Eigenkapital im Sinne
von § 266 HGB, soweit dem nicht § 30 GmbH-Gesetz
entgegensteht.
Die industrie- und Handelskammer zu Köln erhält unter diesen
Voraussetzungen auf jeden Fall den Nennwert ihres
Geschäftsanteils.
Darüber hinaus erhalten die Stadt Gummersbach und der
Oberbergische Kreis im Falle ihres Ausscheidens das das
Stammkapital abzüglich ihrer Geschäftsanteile übersteigende
Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe der von ihnen einge-
zahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Über die Zahlungsmodalitäten wird zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und/oder

neue Fassung

Als wichtiger Grund gilt insbesondere:
— Verfügung entgegen § 6;
— Erhebung der Aufhebungsklage.

(3) Statt der Einziehung kann die Gesellschaft nach
entsprechender Beschlussfassung durch die Gesellschafter-
versammlung verlangen, dass der ausscheidende Gesell-
schafter seinen Geschäftsanteil an einen von der Gesell-
schafterversammlung zu bestimmenden Dritten abtritt
(Ausschluss).

(4) Über Maßnahmen nach Abs. (2) und (3) beschließt die
Gesellschafterversammlung mit 3/4-Mehrheit.
Der/die Betroffene(n) hat/haben bei dieser Abstimmung kein
Stimmrecht.

(5) Der ausscheidende Gesellschafter erhält im Falle der
Einziehung oder der Abtretung seines Geschäftsanteils als
Vergütung den Nennwert, jedoch höchstens das anteilige, dem
Geschäftsanteil entsprechende bilanzielle Eigenkapital im Sinne
von § 266 HGB, soweit dem nicht § 30 GmbH-Gesetz
entgegensteht.
Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln erhält unter diesen
Voraussetzungen auf jeden Fall den Nennwert ihres
Geschäftsanteils.
Darüber hinaus erhalten die Stadt Gummersbach und der
Oberbergische Kreis im Falle ihres Ausscheidens das das
Stammkapital abzüglich ihrer Geschäftsanteile übersteigende
Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe der von ihnen einge-
zahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Über die Zahlungsmodalitäten wird zwischen der Gesellschaft
und den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und/oder

Anmerkungen

Abfindungsklauseln müssen zwar den
Gleichbehandlungsgrundsatz im
Verhältnis der Gesellschafter unter-
einander herücksichtigen. Dies-schließt
sachlich begrünclete Differenzierungen,
clenen die nachteilig betroffenen
Gesellschafter zustirnmen, jecloch nicht
aus, vgl. auch Ausführungen zu § 22
des Geselischaftsvertrages.
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Oberbergischer Kreis gegebenenfalls eine die lnteressen der
Gesellschaft berücksichtigende Regelung getroffen werden.

§ 8
Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind:
1. die Geschäftsführung,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Über die Bestellung und Abberufung owic dic Anst-cllungs
bcdingungcn beschließt dcr ________________Aufsichtsrat.

Dieser schließt die Geschäftsführeranstellungsverträge ab und
ist auch zuständig für eine Änderung, Aufhebung oder
Kündigung dieser Verträge.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesell-
schaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann einem oder
mehreren von ihnen durch Beschluss des Aufsichtsrates die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets alleinhandelnd
zu vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

neue Fassung

Oberbergischer Kreis gegebenenfalls eine die interessen der
Gesellschaft berücksichtigende Regelung getroffen werden.

§ 8
Gesellschaftsorgane

Organe der Gesellschaft sind:
4. die Geschäftsführung,
5. der Aufsichtsrat,
6. die Gesellschafterversammlung.

§ 9
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Über die Bestellung und Abberufung beschließt die
Gesellschafterversammlung.
Über die Anstellungsbedingungen beschließt der Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat schließt insbesondere die Geschäftsführer-

anstellungsverträge ab und ist auch zuständig für eine
Änderung, Aufhebung oder Kündigung dieser Verträge.

(2) Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch
einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.
lst nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesell-
schaft allein.
Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so kann einem oder
mehreren von ihnen durch Beschluss des Aufsichtsrates die
Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets alleinhandelnd
zu vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates können Geschäftsführer
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Anmerkungen

Die bislang geltende Regelung wider-
spricht der gesetzlichen Regelung in
§ 108 Abs. 5 Nr. 1 d)'GO NRW, wonach
die Gesellschafterversammlung über
die Bestellung und Abberufung der
Gesellschafterversammlung beschließt.
(Hinweis der BezReg)
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(3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine (3) Der Aufsichtsrat gibt der Geschäftsführung eine
Geschäftsordnung. Geschäftsordnung.

§ 10
Tätigkeit der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung wird im Rahmen dcs _________________vom Aufsichtsrat

fcstgcstclItcn Wirtschaftsplanes (§ 18) und der vom
Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung tätig.

§ 10
Tätigkeit der Geschäftsführung
(1) Die Geschäftsführung wird im Rahmen des von der Gesell-
schafterversammlung beschlossenen Wirtschaftsplanes (§ 18)

und der vom Aufsichtsrat beschlossenen Geschäftsordnung
tätig.

(2) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichts- (2) Die Geschäftsführung bedarf der Zustimmung des Aufsichts-
rates zu allen Rechtsgeschäften, die über die gewöhnliche rates zu allen Rechtsgeschäften, die über die gewöhnliche
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hinausgehen. Geschäftstätigkeit der Gesellschaft hinausgehen.

Die Kompetenzen der Gesellschafterversammlung aus § 108
Abs. 5 Nr. 1 a) und b) GO NRW bleiben hiervon unberührt.

§ 11
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.
Davon entsenden

- die Stadt Gummersbach 3 Mitglieder
- der Oberbergische Kreis 1 Mitglied
- die übrigen Gesellschafter 3 Mitgliedern.

Für jedes Mitglied kann ein Vcrtretcr bestellt werden, dcr ______irn

Vcrhindcrungsfalt des Mitgliedes dessen Rechte und Pflichten

2.‘7949fnimmt7wefift-€45--ver-htiffete-Fte-Miteed-fhlef.te-
schriftlich crmächtigt hat.

Die Vcrtrctcr der 3 Mitglieder der übrigen Gesellschafter sind
berechtigt, auch neben den 3 von den übrigen Gesellschafter
entsandten ordentlichen Mitgliedern an den Sitzungen des

§ 11
Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 7 Mitgliedern.
Davon entsenden

- die Stadt Gummersbach 3 Mitglieder
- der Oberbergische Kreis 1 Mitglied
- die übrigen Gesellschafter 3 Mitgliedern.

Fürjedes Mitglied kann ein Ersatzmitglied bestellt werden, das
bei endgültigem Ausscheiden des Mitgliedes dessen Rechte
und Pflichten übernimmt.

Die Ersatzmitglieder der 3 Mitglieder der übrigen Gesell-
schafter sind berechtigt, auch neben den 3 von den übrigen
Gesellschafter entsandten ordentlichen Mitgliedern an den

Anmerkungen

Nach Auskunft von Frau Roll (GTC) hat
der Aufsichtsrat bereits eine Geschäfts-
ordnung für die GeschäftsFührung
beschlossen.

Die bislang geltende Regelung wider-
spricht der gesetzlichen Regelung in
§ 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW, wonach
die Gesellschafterversammlung den
Wirtschaftsplan beschließt.
(Hinweis der BezReg)

Die Regelung dient der Klarstellung,
dass die sich aus der gesetzlichen
Regelung in § 108 Abs. 5 Nr. 1 a) und b)
GO NRW ergebenden Kompetenzen
der Gesellschafterversammlung
hiervon unberührt bleiben.

Nach § 52 Abs.1 GmbHG i.V.m. § 111
Abs. 6 AktG können Aufsichtsrats-
mitglieder ihre Aufgaben nicht durch
andere wahrnehmen lassen, es gibt
also keine Verhinderungsvertreter,
vielmehr besteht lediglich die
Möglichkeit, dass bei endgültigem
Ausscheiden ein Ersatzmitglied
nachrückt.
(Hinweis der BezReg und des OBK)
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Aufsichtsrates teilzunehmen.
ln diesem Fall haben sie Beratungs- und Rederecht, sind jedoch
vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Von den von der Stadt Gumrnersbach zu stellenden Mitgliedern
ist wcnigstcns cin vom Stadtdircktor zu bencnncnder
Wahlb amtcr gcborcncs Mitglicd.
Die übrigen von der Stadt Gummersbach zu entsendenden
Aufsichtsratsmitglieder werden vom Rat der Stadt
Gummersbach entsandt.

(2) Aufsichtsratsmitglieder können Gesellschafter oder Dritte
sein. Sie müssen über die Sachkenntnis und wirtschaftliche
Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der Bedeutung ihres
Amtes entsprechen.
Dem Aufsichtsrat dürfen nicht angehören: Geschäftsführer der
GmbH, Personen, die bei der GmbH angestellt sind, und
Abschlussprüfer der Gesellschaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder
werden bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung

neue Fassung

Sitzungen des Aufsichtsrates teilzunehmen.
ln diesem Fall haben sie Beratungs- und Rederecht, sind jedoch
vom Stimmrecht ausgeschlossen.
Zu den von der Stadt Gummersbach zu stellenden Mitgliedern
zählt der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener

Bediensteter.

Die übrigen von der Stadt Gummersbach zu entsendenden

Aufsichtsratsmitglieder werden vom Rat der Stadt
Gummersbach entsandt.

Der jeweilige Rat der Städte und Gemeinden, die Mitglieder
in den Aufsichtsrat entsenden sowie der Kreistag des Ober-
bergischen Kreises kann den jeweils entsandten Mitgliedern
Weisungen erteilen.

(2) Aufsichtsratsmitglieder können Vertreter der Gesellschafter
oder Dritte sein. Sie müssen über die Sachkenntnis und
wirtschaftliche Erfahrung verfügen, die dem Umfang und der
Bedeutung ihres Amtes entsprechen.
Dem Aufsichtsrat dürfen nicht angehören: Geschäftsführer der
GmbH, Personen, die bei der GmbH angestellt sind, und
Abschlussprüfer der Gesellschaft.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und die Ersatzmitglieder
werden bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung

Anmerkungen

Nach § 113 Abs. 2 Satz 1 GO NRW
vertritt ein vom Rat bestellter Vertreter
die Gemeinde im Aufsichtsrat. Nach
§ 113 Abs. 2 Satz 2 GO NRW muss —
sofern weitere Vertreter zu benennen
sind — der Bürgermeister oder ein von
ihm vorgeschlagener Bediensteter der
Gemeinde dazu zählen. Diese Ent-
scheidungskompetenz wird in der
bislang geltenden Fassung des
Gesellschaftsvertrags durch die
„geborene" Mitgliedschaft eines vom
Bürgermeister zu benennenden
Wahlbeamten unterlaufen.
(Hinweis der BezReg)
Gemäß § 108 Abs. 5 Nr. 2 GO NRW ist
durch Ausgestaltung im Gesellschafts-
vertrag sicherzustellen, dass der
(jeweilige) Rat den von der Gemeinde
bestellten Mitgliedern des Aufsichts-
rates Weisungen erteilen kann.
(Hinweis der BezReg)

Klarstellung, dass Aufsichtsrats-
mitglieder nur natürliche Personen,
also die Vertreter der Gesellschafter
sein können.
(Hinweis des OBK)

Nach Auskunft von Frau Roll (GTC) hat
sich die Regelung zur Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder losgelöst von
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bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerech net.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von dem
Entsendungsberechtigten abberufen werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter
Einhaltung einer einmonatigen Frist durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Äufsichtsrates
niederlegen.
Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem
Ausscheidenden auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so ist unverzüglich
cin ______________________________________________________________neues zu bestellen. Dic Amtszeit dcs ncubestellten

Aufsichtsratsmitgliedes ______________________________________________________dattert-bis zum Ende der Amtszeit dcr

übrigen Aufsichtsratsmitglieder.

(7) Die Bestimmungen des Aktienrechts über den Aufsichtsrat
finden keine Anwendung.

§ 12
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
sowie einen Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit.
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen
Vorsitzenden oder einen neuen Stellvertreter zu wählen.

(2)Der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung der Stell-
vertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es das interesse der
Gesellschaft verlangt.

neue Fassung

bestellt, die über die Entlastung für das zweite Geschäftsjahr
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt.
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
mitgerechnet.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrates können jederzeit von dem
Entsendungsberechtigten abberufen werden.

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter
Einhaltung einer einmonatigen Frist durch schriftliche
Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates
niederlegen.
Die Gesellschaft kann im Einvernehmen mit dem
Ausscheidenden auf die Einhaltung der Frist verzichten.

(6) Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied aus, so rückt ein Ersatz-
mitglied nach. Bis zum Ende der Amtszeit ist ein neues
Ersatzmitglied zu bestellen.

(7) Die Bestimmungen des Aktienrechts über den Aufsichtsrat
finden keine Anwendung.

§ 12
Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
sowie einen Stellvertreter für die Dauer ihrer Amtszeit.
Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter während der
Amtszeit aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich einen neuen
Vorsitzenden oder einen neuen Stellvertreter zu wählen.

(2)Der Vorsitzende, oder im Falle seiner Verhinderung der Stell-
vertreter beruft den Aufsichtsrat ein, so oft es das interesse der
Gesellschaft verlangt.

Anmerkungen

der Dauer der Kornmunaiwahlperiode
bewährt und sollte daher beibehalten
werden.

vgl. Ausführungen zu § 11 Abs. 1 des
Gesellschaftsvertrages
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Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr,
er muss jedoch einmal im Kalenderhalbjahr einberufen
werden.
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn zwei
Mitglieder oder die Geschäftsführung es schriftlich beantragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tages-
ordnung mit einer Frist von mindestens cincr Wochc
einzuberufen.
ln dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung
und eine kürzere Frist gewählt werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt.

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit sich
nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas
anderes ergibt.
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit,
zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(6) ln eiligen Angelegenheiteri können nach dem Ermessen des
Vorsitzenden Beschlüsse auch schriftlich, tcicgrafisch,
fernmündlich oder per Telefax gefasst werden, wenn kein
Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und dem
jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen sind vorn Vorsitzenden
schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen.

Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr,
er muss jedoch einmal im Kalenderhalbjahr einberufen
werden.
Eine Sitzung muss unverzüglich einberufen werden, wenn zwei
Mitglieder oder die Geschäftsführung es schriftlich beantragen.

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der
Tagesordnung und Beifügung der Sitzungsunterlagen mit einer
Frist von mindestens zwei Wochen einzuberufen.
ln dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung
und eine kürzere Frist gewählt werden.

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die
Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat,
an der Beschlussfassung teilnimmt.

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit sich
nicht aus dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag etwas
anderes ergibt.
Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit,
zählt die Stimme des Vorsitzenden doppelt.

(6) ln eiligen Angelegenheiten können nach dem Ermessen des
Vorsitzenden Beschlüsse auch schriftlich, fernmündlich, per
Telefax oder Email gefasst werden, wenn kein Mitglied des
Aufsichtsrates diesem Verfahren widerspricht.

(7) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift
zu fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung und dem
jeweiligen Protokollführer zu unterzeichnen ist.
Beschlüsse außerhalb von Sitzungen sind vorn Vorsitzenden
schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen.

Anmerkungen
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(8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des
Aufsichtsrates teil, sofern dieser nichts anderes beschließt.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
führung.

(2) Der Aufsichtsrat beschließt über alle wesentlichen im
Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehenden Sach- und
Personalfragen und führt eine Abstimmung der interessen der
Gesellschafter herbei.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere über
1. dic Fcsticgung des Wirt,chaft.)plancs und scincr

Nachträgc,

2. €14e-Pres-teneegTAFts-t-e-l-lents-hfe-dinguegen-bied-
Abbcrufung der Gcschäftsführcr,

3. die Führung eines Rechtsstreits von wesentlicher
Bedeutung,

4. den Erlass einer Geschäftsordnung für die
Geschäftsführung,

5. die Aufnahme von Darlehen, soweit der im
Wirtschaftsplan vorgesehene Gesamtbetrag
überschritten wird,

6. den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
soweit im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat
festzulegende Grenze überschritten wird,

7. die Realisierung von Bauvorhaben, soweit diese

neue Fassung

(8) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen des
Aufsichtsrates teil, sofern dieser nichts anderes beschließt.

§ 13
Aufgaben des Aufsichtsrates
(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
führung.

2) Der Aufsichtsrat beschließt nach Maßgabe des Abs. 3 über

alle wesentlichen im Zusammenhang mit diesem Vertrag
entstehenden Sach- und Personalfragen und führt eine
Abstimmung der interessen der Gesellschafter herbei.

(3) Der Aufsichtsrat beschließt insbesondere über

1. die Anstellungsbedingungen der Geschäftsführer,

2. die Führung eines Rechtsstreits von wesentlicher
Bedeutung,

3. den Erlass einer Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung,

4. die Aufnahme von Darlehen, soweit der im Wirt-
schaftsplan vorgesehene Gesamtbetrag überschritten
wird,

5. den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten,
soweit im Einzelfall eine vom Aufsichtsrat
festzulegende Grenze überschritten wird,

6. die Realisierung von Bauvorhaben, soweit diese

Anmerkungen

Die bislang geltende Regelung in Nr.1
widerspricht der gesetzlichen Regelung
in § 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW,
wonach die Gesellschafter-
versammlung den Wirtschaftsplan
beschließt.
Die bislang geltende Regelung in Nr. 2
widerspricht der gesetzlichen Regelung
in § 108 Abs. 5 Nr. 1 d) GO NRW,
wonach die Gesellschaftsversammlung
über die Bestellung und Abberufung
der Geschäftsführung entscheidet.
(Hinweis der BezReg)
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objektiv und/-oder betragsmäßig nicht im
Wirtschaftsplan aufgeführt sind,

8. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von
Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen
Verpflichtungen,

9. die Einstellung von Personal, soweit sie im Stellenplan
nicht vorgesehen ist,

10. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, durch die die
Wirtschaftsplanansätze wesentlich überschritten
werden.

Der vorstehende Katalog kann durch Gesellschafterbeschluss
erweitert oder beschränkt werden.

§ 14

Einberufung, Vorsitz und Ort der Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates mindestens einmal jährlich, und
zwar spätestens acht Monate nach Abschluss des Geschäfts-
jahres, zur Verabschiedung des Jahresabschlusses einberufen.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter
Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens
drei Wochen einberufen.

neue Fassung

objektiv und/ oder betragsmäßig nicht im Wirtschafts-
plan aufgeführt sind,

7. die Hingabe von Darlehen und die Übernahme von
Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen Ver-
pflichtungen,

8. die Einstellung von Personal, soweit sie im Stellenplan
nicht vorgesehen ist oder sich durch Förderung seitens
Dritter oder Fördermittel finanziert,

9. alle sonstigen Rechtsgeschäfte, durch die die
Wirtschaftsplanansätze wesentlich im Sinne der
Geschäftsordnung überschritten werden.

Der vorstehende Katalog kann durch Gesellschafterbeschluss
erweitert oder beschränkt werden, soweit dem gesetzliche
Bestimmungen nicht entgegenstehen.

§ 14
Einberufung, Vorsitz und Ort der Gesellschafterversammlung
(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung wird vom Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates mindestens einmal jährlich — und
zwar.nach den gesetzlichen Fristen — insbesondere zur Fest-
stellung des Jahresabschlusses einberufen.

(2) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich gegen
Empfangsbekenntnis unter Mitteilung der Tagesordnung und
Beifügung der Sitzungsunterlagen mit einer Frist von

Anmerkungen

Zur Definition der Wesentlichkeit kann
auf die Geschäftsordnung, die der
Aufsichtsrat der Geschäftsführung
gegeben hat, zurückgegriffen werden,
da dort entsprechende Werte definiert
werden.
(Hinweis des OBK)

ggf. könnten die Werte auch von
clort übernommen werden

Die bislang geltende Regelung bedarf
einer Einschränkung durch Bindung auf
die zu beachtenden Bestirnmungen des
Gemeindewirtschaftsrechts und des
Gesellschaftsrechts.
(Hinweis der BezReg)

Nach § 51 Abs. 1 Satz 1 GrnbHG erfolgt
die Einberufung der Gesellschafter-
versammlung durch Einladung der
Gesellschafter mittels eingeschriebener
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Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe be) der
Post.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner
Verhinderung, sein Stellvertreter.

(4) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft statt.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15

neue Fassung

mindestens drei Wochen einberufen.
Der Lauf der Frist beginnt mit dem Tag der Aufgabe bei der
Post.

(3) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im Falle seiner
Verhinderung, sein Stellvertreter.

(4) Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft statt.

(5) Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und dem
Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 15

Anmerkungen

Briefe. ln der Satzung kann eine davon
abweichende Regelung getroffen
werden, die die Einberufung
erleichtert, eine Einladung durch
gewöhnlichen Brief genügt mangels
Nachweis der Zustellung jedoch nicht.
Dem Nachweis der Zustellung wird
vielmehr durch die — bislang auch so
gehandhabte — Übersendung gegen
Empfangsbekenntnis genüge getan.

Nach § 51 Abs. 2 GmbHG soll der
Zweck der Versammlung jederzeit bei
der Einberufung angekündigt werden.
lnhalt der Ankündigung sind die Gegen-
stände der Tagesordnung, wobei die
Gegenstände so genau bezeichnet
werden müssen, dass der Ernpfänger
der Tagesordnung sich ein hin-
reichendes Bild machen kann, worum
es geht. Dies soll vorliegend durch die
Beifügung der SitzungsUnterlagen
sichergestellt werden.
(Hinweis des OBK)
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Aufgaben der Gesellschafterversammlung
(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem
Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließt insbesondere über

L die Feststellung des Jahresabschlusses,
2. die Verwendung des Bilanzgcwinncs ____________________und dcri Vortrag

oder ____________________________________dic Abdcckung dcs Vcrlustcs,

3. die Bestellung der Abschlussprüfer,
4. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,

5. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
6, den Eintritt weiterer Gesellschafter,
7. die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
8. die Verfügung über Geschäftsanteile,
9. die Auflösung der Gesellschaft,
10. die Einziehung von Geschäftsanteilen und den

Ausschluss von Gesellschaftern,
11. die Wahl und die Abberufung der drei Aufsichtsrats-

mitglieder, die von den übrigen Gesellschaftern - mit
Ausnahme der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises - gemäß § 11 entsandt werden,

Aufgaben der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung beschließt in den nach dem
Gesetz, insbesondere dem Gemeindewirtschaftsrecht und

dem Gesellschaftsvertrag ihr zugewiesenen Fällen.

(2) Sie beschließt insbesondere über
1. den Wirtschaftsplan
2. die Feststellung des Jahresabschlusses,
3. die Verwendung des Ergebnisses,

4. die Bestellung der Abschlussprüfer,
5. die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat,
6. die Bestellung und die Abberufung der

• Geschäftsführer,
7. die Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals,
8. den Eintritt weiterer Gesellschafter,
9. die Änderung des Gesellschaftsvertrages,
10. die Verfügung über Geschäftsanteile,
11. die Auflösung der Gesellschaft,
12. die Einziehung von Geschäftsanteilen und den

Ausschluss von Gesellschaftern,
13. die Wahl und die Abberufung der drei Aufsichtsrats-

mitglieder, die von den übrigen Gesellschaftern - mit
Ausnahme der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises - gemäß § 11 entsandt werden,

Anmerkungen

Der Bezug auf das „Gesetz" in der
bislang geltenden Regelung erfasst
nach Ansicht der BezReg nur handels-
und gesellschaftsrechtliche
Regelungen, sodass ein ausdrücklicher
Bezug auf das Gemeindewirtschafts-
recht erforderlich ist.

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 c) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über den Wirtschafts-
plan, die Feststellung des Jahres-
abschlusses und die Verwendung des
Ergebnisses. Die bislang geltende
Regelung ist insoweit unvollständig und
daher an den Gesetzeswortlaut
anzupassen.
(Hinweis der BezReg und des OBK)

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 d) GO NRW
beschlteßt die Gesellschafter-
versammlung über die Bestellung und
Abberufung der Geschäftsführer. Diese
Entscheidungskompetenz fehlt in der
bislang geltenden Regelung.
(Hinweis der BezReg)
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12. dic Übernahme von Betciligungen,

13. die Festsetzung einer evtl. Vergütung und einer evtl.
Auslagenersatzpauschale für die Aufsichtsrats-
mitglieder.

(2) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine
Aufgaben von der Gesellschafterversammlung wahr-
genommen.

§ 16
Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig,
wenn mehr als 50 % der satzungsmäßigen Stimmen anwesend
oder vertreten sind.

(2) Jede EUR 50,00 (in Worten: Euro fünfzig) eines Geschäfts-
anteils gewähren eine Stimme.
U-nabhängig von dcr Zahl der insgesamt vorha-ndcncn Stimmen
rcpräsenticren ___________________________________________________________________dic Stadt Gummersbach und der Obcrbcrgischc

Krei-s-gernein-s-afft-s.tet-s-el-ie-ei-nfeehe-Sti-m-me-n-rn-e-h-Fheit-u-n-d-

bedürfen Bcschlüssc, dic rnit 2/3 odcr 3/4 Mehrhcit zu fasscn

sind, ___________________________________________________________________________stets dcr Zustimmung mindestens eines weiteren

Gesclischaftcrs.

neue Fassung

14. den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen

und Beteiligungen,

15. den Abschluss und die Änderung von Unternehmens-
verträgen nach §§ 291, 292 Abs. 1 AktG,

16. die Festsetzung einer evtl. Vergütung und einer evtl.
Auslagenersatzpauschale für die Aufsichtsrats-
mitglieder.

(3) Solange ein Aufsichtsrat nicht bestellt ist, werden seine
Aufgaben von der Gesellschafterversammlung wahr-
genommen.

§ 16
•Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung
(1) Die Gesellschafterversammlung ist nur beschlussfähig,
wenn mehr als 50 % der satzungsmäßigen Stimmen anwesend
oder vertreten sind.

(2) Jeder EUR 1,09 (in Worten: Euro eihs) eines Geschäfts-

anteils gewährt eine Stimme.

Anmerkungen

Nach § 108 Abs. 5 Nr. 1 b) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über die Veräußerung
von Unternehmen und Beteiligungen.
Die bislang geltende Regelung ist
insoweit unvollständig und daher an
den Gesetzeswortlaut anzupassen.
(Hinweis der BezReg)
Nach 108 Abs. 5 Nr. 1 a) GO NRW
beschließt die Gesellschafter-
versammlung über den Abschluss und
die Änderung von Unternehmens-
verträgen nach §§ 291, 292 Abs. 1
AktG. Diese Entscheidungskompetenz
fehlt in der bislang geltenden Regelung.
(Hinweis der BezReg)

Die bislang geltende Regelung ist
obsolet, da die Stadt GM mit einem
Anteil von 59,19 % und der OBK mit
einem Anteil von 3,51 % bereits die
einfache Mehrheit halten und ohnehin
für 2/3- bzw. 3/4-Mehrheits-
entscheidungen der Zustimmung von
weiteren Gesellschaftern bedürfen.
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(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen,
soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen
Stirnmen, in den Fällen des einer

Mehrheit von 3/4, in den Fällen des § 15 (2) Nrn. 1, 2, und G

einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Änderungen des § 18 können nur mit Zustimmung der
Gesellschafter Stadt Gummersbach und Oberbergischer Kreis
beschlossen werden.

(4) Bei Beschlüssen gemäß § 15 (2) Nr. 11 sind die Stadt

Gummersbach und der Oberbergische Kreis nicht
stimmberechtigt.

§ 17
Beirat
Dic Gcsclischaft kann cincn Bcirat haben.
Dic ________________________________________________________________________Mitglicdcr wercicn von dcr Gcsclischaftcrvcrsammlung

bcnannt.

Der ________________________________________________________________________________Bcirat stcht dcr Gcschäftsführung als ständigcs Grcmium

zur _________Scitc.

Bcschlüssc _______________________________________________________________dcs Bcirats crsctzen nicht Beschlüssc d c r  G c s c l l

Gchafte __________________________________________________rvc rsa mm lung odcr dcs Aufsichtsratcs.

ie Gcsclischaftcrvcrsammlung gibt dcm Bcirat cinc

Gcschäftsordnung.

Dic _______________________________________________________________________Bcstirnmungcn dcs Akticnrcchts übcr den Aufsichtsrat
finden auf elee Bcirat kcinc Anwcndung.

§ ___18

Wirtschaftsplan
(1) Die Gesellschafter sind im Interesse der Wirtschaftlichkeit

neue Fassung

(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen,
soweit Gesetze oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes
bestimmen, der einfachen Stimmenmehrheit der abgegebenen
Stimmen, in den Fällen des § 15 Abs. 2 Nr. 7, 8, 9, 11  und 12

einer Mehrheit von 3/4, in den Fällen des § 15 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3

und 10 einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Änderungen des § 18 können nur mit Zustimmung der
Gesellschafter Stadt Gummersbach und Oberbergischer Kreis
beschlossen werden.

(4) Bei Beschlüssen gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 13 sind die Stadt

Gummersbach und der Oberbergische Kreis nicht stimm-
berechtigt.

• § 17

Wirtschaftsplan
(1) Die Gesellschafter sind im Interesse der Wirtschaftlichkeit

Anmerkungen

(1-linweis der BezReg)

Anpassung der Nummerierung an den
neu gefassten Katalog der Ent-
scheidungskompetenzen in § 15 des
Gesellschaftsvertrags

Anpassung der Nummerierung an den
neu gefassten Katalog der Ent-
scheidungskompetenzen in § 15 des
Gesellschaftsvertrags
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und Sparsamkeit verpflichtet, die Kosten der Verwaltung und
der Geschäftsführung in engen Grenzen zu halten.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen
Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) und die erforder-
lichen Nachträge auf.

(3) Der Wirtschaftsplan des nächsten .lahres ist dcm Aufsichts
rat bis zum-31. Oktobcr dcs laufenden Gcschäftsjahres zur
rcststellung ________________vorzulcgcn.

Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig
vorzulegen.
Die Feststellung hat mehrheitlich, jedoch nicht gegen die
anwesenden Vertreter der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises zu erfolgen.

(4) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung
zugrunde zu legen und dem Aufsichtsrat und dcr Gcscll
schaftcrvcrsammlung zur Kenntnis zu bringen.

Jahresabschluss, Lagebericht
(1) Die Geschäftsführung hat innerhalb von drci Monatcn nach

Ablauf cfcs Gesehäftsja-hrcs den Jahresabschluss (Jahresbilanz
mit Gewinn-und Verlustrechnung nebst Anhang) und den
Lagebericht nach den Vorschriften des HGB für große Kapital-
gesellschaften aufzustellen und dem Abschlussprüfer zur
Prüfung vorzulegen.

neue Fassung

und Sparsamkeit verpflichtet, die Kosten der Verwaltung und
der Geschäftsführung in engen Grenzen zu halten.

(2) Die Geschäftsführung stellt für jedes Geschäftsjahr einen
Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Finanzplan) und die erforder-
lichen Nachträge auf.

(3) Der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres ist der.Gesell-
schafterversammlung so rechtzeitig zur Beschlussfassung
vorzulegen, dass der Wirtschaftsplan mit Beginn des
Geschäftsjahres vollzogen werden kann.
Eventuelle Nachträge sind zur Beschlussfassung rechtzeitig
vorzulegen.
Die Beschlussfassung hat mehrheitlich, jedoch nicht gegen die
anwesenden Vertreter der Stadt Gummersbach und des Ober-
bergischen Kreises zu erfolgen.

(4) Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung
zugrunde zu legen und dem Aufsichtsrat und allen
kommunalen Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen.

§ 18
Jahresabschluss, Lagebericht
1) Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Fristen

den Jahresabschluss (Jahresbilanz mit Gewinn-und
Verlustrechnung nebst Anhang) und den Lagebericht nach den
Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften auf-
zustellen und dem Abschlussprüfer zur Prüfung vorzulegen.

Anmerkungen

Die BezReg weist darauf hin, dass der
Wirtschaftsplan grundsätzlich so recht-
zeitig aufzustellen ist, dass er nach der
Beschlussfassung durch die Gesell-
schafterversammlung ab dem 01.01.
eines Wirtschaftsjahres vollzogen
werden kann.

Nach § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 b) GO
NRW ist die fünfjährige Finanzplanung
(und damit auch der Wirtschaftsplan)
„der Gemeinde", also den kommunalen
Gesellschaftern zur Kenntnis zu
bringen.
(Hinweis der BezReg)

Zu §§ 18, 19 des Gesellschafts-
vertrages:
Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 GO NRW
sind der Jahresabschluss und der Lage-
bericht nach den Vorschriften des HGB
für große Kapitalgesellschaften aufzu-
stellen und zu prüfen.
Die bislang geltende Regelung ist daher
dem Grunde nach beizubehalten.
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Nach erfolgter Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers
unverzüglich nach dessen Eingang dem Aufsichtsrat
vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterlagen der Gesellschafterversammlung schriftlich über
die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3) Die Geselischafterversammlung hat inncrhalb von acht
Monatcn nach Ablauf dcs Gcschäftsjahrcs über die Feststellung
des Jahresabschlusses zu beschließen.

Dic Gcschäftsführung ist vcrpflichtct, den Prüfungsbcricht
des _________________________________________________________________Abschlussprüfcrs dcr Stadt Gummersbach und dcm Obcr

bergischcn ___________________________________________________________________Krcis.urwcrzüglich nach Eingangzu übcrscncicn.

( -S-)  Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des

Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts sind ortsüblich bekannt-
zumachen.

Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht
auszulegen und ist in der Bekatintmachung auf die Auslegung

neue Fassung

Im Anhang des Jahresabschlusses sind die den Mitgliedern
der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats gewährten
Bezüge und Leistungszusagen nach Maßgabe des § 108 Abs. 1
Satz 1 Nr. 9 GO NRW individualisiert auszuweisen.
ln dem Lagebericht oder in Zusammenhang damit ist auch zur
Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur
Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Nach erfolgter Prüfung ist der Jahresabschluss mit dem
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers
unverzüglich nach dessen Eingang dem Aufsichtsrat vorzulegen.

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang
der Unterlagen der Gesellschafterversammlung schriftlich über
die Prüfung des Jahresabschlusses zu berichten.

(3) Die Gesellschafterversammlung hat innerhalb der
gesetzlichen Fristen über die Feststellung des

Jahresabschlusses zu beschließen.

(4-) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des

Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts sind unbeschadet der

Offenlegung im Bundesanzeiger ortsüblich bekanntzumachen.

Gleichzeitig sind der Jahresabschluss und der Lagebericht
auszulegen und ist in der Bekanntmachung auf die Auslegung

Anmerkungen

(Hinweis der BezReg)
Nach § 108 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 GO NRW
ist zu gewährleisten, dass die für die
Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten
Gesamtbezüge im Sinne des § 285 Nr. 9
HGB der Mitglieder der Geschäfts-
führung, des Aufsichtsrates, des
Beirates oder einer ähnlichen
Einrichtung im Anhang zum Jahres-
abschluss jeweils für jede Personen-
gruppe sowie zusätzlich unter
Namensnennung die Bezüge jedes
einzelnenMitglieds dieser Personen-
gruppen unter Aufgliederung nach
Komponenten im Sinne des § 285
Nr. 9 a) HGB angegeben werden.
(Hinweis des OBK)

Nach § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 c) GO
NRW ist die Feststellung des Jahres--
abschlusses, die Verwendung des
Ergebnisses sowie das Ergebnis der
Prüfung cies Jahresabschlusses und des
Lageberichts unbeschadet der
gesetzlichen Offenlegungspflichten (§§
325 ff. HGB) öffentlich bekannt zu
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hinzuweisen. hinzuweisen.

Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss wird nach deh Vorschriften des HGB für
große Kapitalgesellschaften geprüft.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Prüfungsfest-
stellungen zu treffen.
.übcr dic P-Füfung ist schriftlich zu bcrichten.

(2) Den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und Ober-
bergischer Kreis werden die sich aus § 54 Haushaltsgrund-
sätzegesetz ergebenen Rechte eingeräumt.

7

Gewinnverwendung

(1) In den Jahresabschlüssen festgestellte Gewinne können die
Stadt Gummersbach und der Oberbergischen Kreis und die
beteiligten Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen im
Verhältnis und bis zur Höhe der von ihnen jeweils ausge-

§ 19
Rechnungsprüfung

(1) Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften des HGB für
große Kapitalgesellschaften geprüft.
Bei der Erstellung des Prüfungsberichtes sind die nach § 53
Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Prüfungsfest-
stellungen zu treffen.

(2) Den Gesellschaftern Stadt Gummersbach und Ober-
bergischer Kreis werden die sich aus § 54 Haushaltsgrund-
sätzegesetz ergebenen Rechte eingeräumt.

§ 20
Gewinnverwendung

(1) ln den Jahresabschlüssen festgestellte Gewinne können die
Stadt Gummersbach und der Oberbergischen Kreis und die
beteiligten Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen im
Verhältnis und bis zur Höhe der von ihnen jeweils ausge-

Anmerkungen

machen und der Jahresabschluss und
der Lagebericht bis zur Feststellung des
folgenden Jahresabschlusses zur
Einsichtnahrne verfügbar zu halten,
wenn einer Gemeinde mehr als 50 %
der Anteile an einem Unternehmen
oder einer Einrichtung in Gesellschafts-
form gehören. Dies trifft vorliegend auf
die Stadt Gummersbach zu, sodass die
Bekanntmachungen in den Tages-
zeitungen „Oberbergische
Volkszeitung" und „Oberbergischer
Anzeiger" nach § 19 Abs. 2 der Haupt-
satzung der Stadt Gummersbach zu
voliliehen sind.
(Hinweis der BezReg)
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glichenen Verluste der letzten fünfJahre beanspruchen.

(2) Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln ist am Gewinn

nicht beteiligt.

š 22

Verlustabdeckung
(1) Sowe'it aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge

entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus

anderen Gewinnrücklagen auszugleichen.

(2) Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, sind die Stadt

Gummersbach, der Oberbergische Kreis, sowie die Stadt

Bergneustadt, die Stadt Waldbröl, die Stadt Wiehl, die

Gemeinde Engelskirchen, die Gemeinde Lindlar, die Gemeinde

Marienheide, die Gemeinde Morsbach, die Gemeinde

Reichshof und die WEG-Wipperfürther Wohnungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH - in diesem Gesellschaftsvertrag

"Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen" genannt -

während der Dauer ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

verpflichtet, Verluste nach folgender Berechnungsmethode
auszugleichen:

Jahresfehlbetrag

./.

im Geschäftsjahr vorgenommene Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (§ 275

Abs. 2 Nr. 7 a HGB)

im Geschäftsjahr erfolgte Tilgungen auf langfristige Darlehen,

die zur Finanzierung von Anlagevermögen aufgenommen

wurden oder werden.

(3) Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung nach Abs. 2 ist auf

neue Fassung

glichenen Verluste der letzten fünfJahre beanspruchen.

(2) Die lndustrie- und Handelskammer zu Köln ist am Gewinn

nicht beteiligt.

§ 21

Verlustabdeckung
(1) Soweit aus dem Betrieb der Gesellschaft Jahresfehlbeträge

entstehen, sind diese vorrangig durch die Entnahme aus

anderen Gewinnrücklagen auszugleichen.

(2) Soweit ein solcher Ausgleich nicht möglich ist, sind die Stadt

Gummersbach, der Oberbergische Kreis, sowie die Stadt

Bergneustadt, die Stadt Waldbröl, die Stadt Wiehl, die

Gemeinde Engelskirchen, die Gemeinde Lindlar, die Gemeinde

Marienheide, die Gemeinde Morsbach, die Gemeinde

Reichshof und die WEG-Wipperfürther Wohnungs- und

Entwicklungsgesellschaft mbH - in diesem Gesellschaftsvertrag

"Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen" genannt -

während der Dauer ihrer Beteiligung an der Gesellschaft

verpflichtet, Verluste nach folgender Berechnungsmethode

auszugleichen:

Jahresfehlbetrag

./.

im Geschäftsjahr vorgenommene Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (§ 275

Abs. 2 Nr. 7 a HGB)

im Geschäftsjahr erfolgte Tilgungen auf langfristige Darlehen,

die zur Finanzierung von Anlagevermögen aufgenommen

wurden oder werden. •

(3) Die Verpflichtung zur Verlustabdeckung nach Abs. 2 ist auf

Anmerkungen

lm Gesellschaftsvertrag kann zum
Veriustausgleich eine Nachschusspflicht
der Gesellschafter nach §§ 26 ff.
GmbHG vereinbart werden. Dabei gilt
nach § 26 Abs. 2 GmbHG der Gleich-
behandlungsgrundsatz, das heißt die
Nachschusspflicht ist grundsätzlich
nach dem Verhältnis der Geschäfts-
anteile festzusetzen. Eine sachlich
begründete Differenzierung ist jedoch
mit Zustimmung aller nachteilig
betroffenen Gesellschafter — stets
gegeben bei einem Gründungsstatut —

zulässig, vgl. Baumbach/Hueck,
GmbHG Kommentierung, 20. Auflage
2013, § 26 Rn. 6.
Die Hintergründe der vorliegenden
Verlustausgleichsregelung wurden der
BezReg bereits erläutert.

38



Gesellschaftsvertrag der GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH

geltende Fassung

insgesamt DM ___________400.000, jährlich beschränkt.
lm innenverhältnis erfolgt die Verlustabdeckung zwischen der
Stadt Gummersbach, dem Oberbergischen Kreis, den Städten/
Gemeinden/ kommunalen Unternehmen insgesamt im Ver-
hältnis 5:1:1 und innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zu
gleichen Teilen.
Die Summe der jährlichen Verlustabdeckung nach Absatz 2 darf
somit für die Stadt Gummersbach DM ______________285.714,28, für den
Oberbergischen Kreis DM _____________57.142,86 sowie für jede(s) der
Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen DM C.349,21

nicht übersteigen.
Die nicht genannten Gesellschafter sind nicht zur Verlust-
abdeckung verpflichtet.

Auflösung der Gesellschaft

(1) lm Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die
Liquidation durch die Geschäftsführung, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der Verbindlich-
keiten verbleibende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe des
Stammkapitals an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer
geleisteten Stammeinlagen.
Das über ihre Stammeinlagen hinaus vorhandene Gesell-
schaftsvermögen erhalten zunächst die Stadt Gummersbach

und der Oberbergische Kreis bis zur Höhe der von ihnen
eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Weiteres Gesellschaftsvermögen fällt an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.

neue Fassung

insgesamt EUR 204.516,75 jährlich beschränkt.

lm lnnenverhältnis erfolgt die Verlustabdeckung zwischen der
Stadt Gummersbach, dem Oberbergischen Kreis, den Städten/
Gemeinden/ kommunalen Unternehmen insgesamt im Ver-
hältnis 5:1:1 und innerhalb der zuletzt genannten Gruppe zu
gleichen Teilen.'
Die Summe der jährlichen Verlustabdeckung nach Absatz 2 darf
somit für die Stadt Gummersbach EUR 146.083,39, für den
Oberbergischen Kreis EUR 29.216,68 sowie für jede(s) der
Städte/ Gemeinden/ kommunale Unternehmen EUR 3.246,30
nicht übersteigen.
Die nicht genannten Gesellschafter sind nicht zur Verlust
abdeckung verpflichtet.

§ 22

Auflösung der Gesellschaft

(1) lm Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die
Liquidation durch die Geschäftsführung, sofern nicht die
Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft oder bei Wegfall ihres
bisherigen Zwecks fällt das nach Abwicklung der Verbindlich-
keiten verbleibende Gesellschaftsvermögen bis zur Höhe des
Stammkapitals an die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer
geleisteten Stammeinlagen.
Das über ihre Stammeinlagen hinaus vorhandene Gesell-
schaftsvermögen erhalten zunächst die Stadt Gummersbach
und der Oberbergische Kreis bis zur Höhe der von ihnen
eingezahlten Kapitalanteile (Einlagen, Nachschüsse, Verlust-
abdeckungen sowie Kapitalzuführungen jeglicher Art).
Weiteres Gesellschaftsvermögen fällt an die Gesellschafter im
Verhältnis ihrer geleisteten Stammeinlagen.

Anmerkungen
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§-24
6-fiätedungs-aufveand
Die Gescllschaft trägt die mit dcr Gründung vcrbundenen

Kosten (Notar und Gcrichtskosten) bis zur Höhe von DM

14.000, ____.

§ 25

Bekanntmachung
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im

Bundesanzeiger.

§-2-9

Schlussbestimmungen
(1) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Besonderes

bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der jeweils gültigen

Fassung.

{-2-)Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

rechtsunwirksam sein, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit

des Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht berührt.

Die nichtige Vorschrift ist durch eine ihrer wirtschaftlichen

Zweckbestimmung am nächsten kommende zu ersetzen.

neue Fassung

§ 23

Bekanntmachung
Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundes-
anzeiger. Hiervon unberührt bleibt die Regelung in § 19 Abs. 5

dieses Gesellschaftsvertrages.

§ 24

SchlussbestimmunRen
(1) Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag nichts Besonderes

bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Bestimmungen,

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes betreffend die

Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der jeweils gültigen

Fassung.

(2) Die Vorschriften des Gesetzes zur Gleichstellung von

Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG

NRW) vom 09. November 1999 in seiner jeweils geltenden

Fassung sind entsprechend anzuwenden.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages
rechtsunwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die

Rechtswirksamkeit des Gesellschaftsvertrages im Übrigen nicht

berührt..

Die nichtige Vorschrift ist durch eine ihrer wirtschaftlichen

Zweckbestimmung am nächsten kommende zu ersetzen.

Anmerkungen

vgl. Ausführungen zu § 19 Abs. 5 des
Gesellschaftsvertrages
(Hinweis der BezReg)

Bislang fehlt eine Regelung zur
Umsetzung der Ziele des Landesgleich-
stellungsgesetzes im Sinne des § Abs. 2
LGG NRW.
(Hinweis der BezReg)
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Auszug aus der Niederschrift

Aufsichtsratssitzung vom 29.06.2021

3.3 GTC Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach GmbH;
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages
Vorlage: V/2021/092

1. Die WEG Wipperfürther Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
stimmt der Änderung des Gesellschaftsvertrages der GTC Gründer- und
TechnologieCentrum Gummersbach GmbH in der als Anlage beigefügten
neuen Fassung zu.

2. Soweit noch weitere Änderungen, insbesondere auch seitens der
Kommunalaufsicht und/oder des zur Beurkundung beauftragten Notars
erforderlich werden, wird diesen bereits jetzt zugestimmt, sofern die
Änderungen die wesentlichen Regelungen des Gesellschaftsvertrages nicht
verändern.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Es bestand kein weiterer Diskussionsbedarf.

Wipperfürth den, 20.07.2021

WEG mbH
Lüdenscheider Str. 48..

51688 Wipperfürth '

(Dirk Kremer)
Geschäftsführer WEG mbH

Ö  1.6.1Ö  1.6.1
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Hansestadt Wipperfürth   V/2021/476 
Die Bürgermeisterin 

 
 
I - Schule 
 
 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 03.09.2021 für die bedarfsgerechte Anschaffung 
von (mobilen) Luftfilteranlagen für die Schulen und städtischen 
Kindertagesstätten 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 14.09.2021 Entscheidung 

 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt über den Antrag der SPD-Fraktionen, der 
den folgenden Wortlaut hat:  
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt noch einmal abschließend eine Ermittlung des 
Bedarfs für die Anschaffung (mobiler) Luftfilter bei allen städtischen 
Wipperfürther Schulen und der städtischen KiTa abzufragen und zu 
dokumentieren. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt für sämtliche Räume (einschließlich  
Fachräumen) in den städtischen Schulen und der städtischen KiiTa mit dem 
Fachamt und dem RGM die Kategorie 1 („kann stoßgelüftet werden“ ) sicher zu 
stellen und insbesondere für Räume , „die gelüftet werden können“ , aber eher 
als „ weniger gut zu lüften klassifiziert werden, dann die Anschaffung von 
(mobilen) Luftfiltern in Abstimmung auch mit den Schulleitungen zu beauftragen. 

3. Eine Reserve von bis zu fünf Geräten ist bei der Beschaffung sicher zu stellen.  
4. Die Förderfähigkeit bzw. die Antragstellung auf Förderung beim Land/Bund ist in 

die Wege zu leiten. 
5. Die bedarfsgerechte Anschaffung weiterer CO2 Ampeln für die weiterführenden 

Schulen ist zu prüfen und rechtzeitig zu beauftragen.  
 
 
Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 03.09.2021 stellt die SPD-Fraktion einen Antrag zur 
bedarfsgerechten Anschaffung von (mobilen) Luftfiltern für die Schulen und städtischen 
Kindertagesstätten. 
 
Zur Begründung wird auf den beiliegenden Antrag verwiesen. 
 
 
Anlagen: Antrag der SPD-Fraktion 

Ö  1.8.1Ö  1.8.1
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Sozialdemokratische Partei Deutschlands  
Ratsfraktion Wipperfürth  
 
 
SPD-Ratsfraktion Wipperfürth – c/o Frank Mederlet – Wilhelmshöhe 6 – 51688 Wipperfürth 
 
 

 
                                  
 

_ 

 
Bürgermeisterin  
Anne Loth  
Marktplatz 1 
51688 Wipperfürth 
Per Mail BMin, FB Leitung Schulamt       03.09.21 
 
Antrag zur öffentlichen Sitzung des Haupt-und FinanzA am 14.09.2021 
Bedarfsgerechte Anschaffung von (mobilen) Luftfiltern f Schulen u städtische KiTa  
 
 
Der Haupt- und Finanzausschuß möge beschließen: 
 

1. Die Verwaltung wird beauftragt noch einmal abschließend eine Ermittlung des 
Bedarfs für die Anschaffung (mobiler) Luftfilter bei allen städtischen 
Wipperfürther Schulen und der städtischen KiTa abzufragen und zu 
dokumentieren. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt für sämtliche Räume (einschließlich  
Fachräumen) in den städtischen Schulen und der städtischen KiiTa mit dem 
Fachamt und dem RGM die Kategorie 1 („kann stoßgelüftet werden“ ) sicher 
zu stellen und insbesondere für Räume , „die gelüftet werden können“ , aber 
eher als „ weniger gut zu lüften klassifiziert werden, dann die Anschaffung von 
(mobilen) Luftfiltern in Abstimmung auch mit den Schulleitungen zu 
beauftragen. 

3. Eine Reserve von bis zu fünf Geräten ist bei der Beschaffung sicher zu 
stellen.  

4. Die Förderfähigkeit bzw. die Antragstellung auf Förderung beim Land/Bund ist 
in die Wege zu leiten. 

5. Die bedarfsgerechte Anschaffung weiterer CO2 Ampeln für die 
weiterführenden Schulen ist zu prüfen und rechtzeitig zu beauftragen.  

 
Begründung: 
 
Unstrittig ist es Ziel von Rat und Verwaltung, dass der Schulträger seinen Beitrag 
leistet, um die Durchführung von Präsenzunterricht auch in Pandemiezeiten zu 
ermöglichen.  
Die Gesundheit von Kindern und Personal haben oberste Priorität. Das Thema 
Luftqualität und Belüftung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Zu danken ist 
insbesondere WippKids die im erheblichen Umfang CO2 Ampeln für Kita und 
Grundschulen gestiftet haben, um die CO2 Konzentration in der Umgebungsluft 

Ö  1.8.1Ö  1.8.1
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kontinuierlich zu messen und zu einem angemessenen Zeitpunkt einen Hinweis zur 
Lüftung der Räumlichkeiten zu geben. 
In Ergänzung zu Stoßlüften sind (mobile) Luftfilter eine sinnvolle Ergänzung. Die Stadt 
hat dankenswerterweise bereits erste Anschaffungen getätigt. Verwiesen wird unter 
anderem auf den Schriftwechsel des Antragstellers mit der Verwaltung zwischen dem 
3. Juli und Ende August 2021. 
 
Die bedarfsgerechte Anschaffung hochwertiger Luftfilter einschließlich einer Reserve 
bei Auftreten von Problemen (zB Geräte defekt, Fenster defekt, zu kalt…) sollte der 
Schulträger auch für die Zeit nach den Herbstferien vorbereitet sein.  
Die Förderung durch das Land (den Bund) sollte optimal ausgeschöpft werden.  
 
 

   

Frank Mederlet  Fraktionsvorsitzender   
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Hansestadt Wipperfürth   M/2021/804 
Die Bürgermeisterin 

 
 
III -  Finanzservice 
 
 
 
 
Controlling-Zwischenbericht zum 30.09.2021 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 

Haupt- und Finanzausschuss Ö 14.09.2021 Kenntnisnahme 

 
 
Zum Stand der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung 2021 wurde zuletzt in der 
Ratssitzung am 23. Juni unter TOP 1.8.1 berichtet. 
 
Durch einen längeren Krankheitsausfall im Finanzbereich kann der jetzige Bericht zum 
III. Quartal 2021 nicht in der gewohnt detaillierten Form vorgelegt werden.  
 
Der zuletzt berichtete positive Trend der Haushaltswirtschaft kann aber bestätigt 
werden. Der Planansatz der Gewerbesteuer von 16 Mio. € ist mit dem aktuellen 
Veranlagungsstand von knapp 16,8 Mio. € überschritten. 
 
Und auch die Einnahmeerwartungen für die Gemeindeanteile Einkommens- und 
Umsatzsteuer liegen auf Basis der Zahlungseingänge für II/2021 im Plan. 
 
Ergebnisverbessernd wird sich zudem die Teil-Auflösung einer 2019 vorsorglich 
gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage 2021 auswirken (+ 200.000 €)  
 
Die ordentlichen Plan-Aufwendungen werden nach jetzigem Stand moderat über dem 
Ansatz liegen. Größere Abweichungen sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten, bzw. 
werden bei Unabweisbarkeit durch Umschichtungen im Haushalt (Wenigerausgaben) 
kompensiert. 
 
 
Jahresabschluss 2020:  
 
Der Abschluss ist fertig gestellt und dokumentiert. Die mit Rödl & Partner eingeplante 
Prüfung mit Vorortpräsenz verschiebt sich auf deren Bitte um 3 Wochen auf den 
Zeitraum 27. September bis 8. Oktober. Die Vorberatung im 
Rechnungsprüfungsausschuss am 17. November ist hierdurch nicht gefährdet, so das in 
der Ratssitzung am 16. Dezember über den Jahresabschluss 2020 beschlossen werden 
kann.  
 
Zwingende Vorgabe der Kommunalaufsicht war bekanntlich ein Überschuss der Erträge 
zu den Aufwendungen in der (konsumtiven) Ergebnisplanung und -rechnung, um das 
seit 2012 mehrjährig fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept (HSK) zum 31. 
Dezember 2020 erfolgreich beenden zu können.  
 

Ö  1.9.1Ö  1.9.1
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Die am 3. März 2020 vom Stadtrat verabschiedete Haushaltssatzung 2020 sah im 
Ergebnisplan den jahresbezogenen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen mit 
einem geringfügigen Überschuss von + 131.000 € vor. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 
2021 konnte dieses Ergebnis dann mit + 360.000 € leicht verbessert prognostiziert 
werden.  
Die Corona-Pandemie (Wirtschaftseinbruch und zusätzliche Hygieneaufwendungen) 
und die Neubewertung des Straßenanlagevermögens (höhere Jahresabschreibung von 
ca. 500.000 € nach der Straßenbefahrung in 2019) konnten das positive 
Rechnungsergebnis 2020 nicht nachhaltig beeinflussen. 
 
Entlastend hat sich hier die interkommunal überproportionale 
Gewerbesteuerkompensation durch Bund und Land in Höhe von 10,4 Mio. € ausgewirkt. 
 
Im Einzelnen wird hierzu bei der Behandlung des Jahresabschlusses und der 
Vorstellung des Prüfungsberichtes von Rödl & Partner im 
Rechnungsprüfungsausschuss am 17. November informiert werden. 
 
Mit dem erwirtschafteten Ergebnis von + 2,87 Mio. € wird das städtische Eigenkapital 
nachhaltig gestärkt und das HSK 2012 verlassen!    
 
  

1 Steuern und  ähnliche Abgaben -33.798.180,00 -37.398.434,03 -35.936.861,59 -40.924.535,04 -38.106.800,00 -30.040.055,45 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -10.076.693,78 -9.130.576,85 -8.384.642,11 -9.936.012,26 -9.394.658,00 -19.888.842,11 

3 + Sonstige Transfererträge -323.067,05 -1.115.718,51 -1.329.588,35 -488.637,14 -430.000,00 -360.178,40 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.832.218,10 -7.390.443,32 -7.457.284,62 -7.937.313,76 -7.413.974,00 -7.296.676,77 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -597.756,07 -838.584,62 -671.167,47 -886.905,92 -590.799,00 -829.667,79 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.863.926,49 -3.084.481,15 -2.714.150,69 -2.869.995,02 -2.961.400,00 -2.809.399,81 

7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.171.491,36 -1.691.615,89 -1.908.493,59 -2.933.483,24 -1.439.778,00 -3.138.695,32 

8 + Aktivierte Eigenleistungen -129.904,99 -144.651,18 -99.021,46 -161.017,98 -229.988,00 -264.084,45 

10 = Ordentliche Erträge -56.793.237,84 -60.794.505,55 -58.501.209,88 -66.137.900,36 -60.567.397,00 -64.627.600,10 

11 - Personalaufwendungen 10.422.555,84 11.018.241,21 11.719.099,83 12.597.229,68 13.415.627,00 13.341.097,89

12 - Versorgungsaufwendungen 1.457.432,56 705.666,29 1.190.370,05 1.137.067,12 1.115.856,00 1.619.491,84

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.313.457,34 10.321.399,69 10.010.298,69 11.472.393,78 10.247.460,00 10.319.155,24

14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.832.014,37 5.962.942,09 5.910.312,69 7.161.791,01 6.122.922,00 6.714.658,18

15 - Transferaufwendungen 25.111.181,85 28.376.835,78 28.192.186,64 29.713.340,37 27.184.807,00 26.413.788,90

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.133.685,70 3.268.191,94 3.520.117,41 3.675.045,25 2.905.226,00 3.834.288,45

17 = Ordentliche Aufwendungen 56.270.327,66 59.653.277,00 60.542.385,31 65.756.867,21 60.991.898,00 62.242.480,50

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -522.910,18 -1.141.228,55 2.041.175,43 -381.033,15 424.501,00 -2.385.119,60 

19 + Finanzerträge -1.373.644,65 -1.385.348,66 -1.566.223,15 -1.430.850,46 -1.576.987,00 -1.593.872,67 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.529.093,81 1.415.582,08 1.218.308,55 1.209.622,00 1.022.000,00 1.104.767,81

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 155.449,16 30.233,42 -347.914,60 -221.228,46 -554.987,00 -489.104,86 

22 =
Ergebnis der laufenden 

Verwaltungstätigkeit     (= Zeilen 18 und 21)
-367.461,02 -1.110.995,13 1.693.260,83 -602.261,61 -130.486,00 -2.874.224,46 

23 + Außerordentliche Erträge

+ Nicht zahlungswirksame außerord. Erträge

24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Jahresergebnis (+ Defizit, - Überschuss) -367.461,02 -1.110.995,13 1.693.260,83 -602.261,61 -130.486,00 -2.874.224,46 

Eigenkapitalentwicklung (mit Korrekturen 

Eröffnungsbilanz u. Buchungen gegen Allg. Rücklage)

Erträge und Aufwendungen (in Euro) 2017
2020       

Ergebnis

18.211.083 €   

2018

14.958.525 €   

2019

15.336.859 €   16.992.757 €   

2016

15.800.589 €   

2020     

Planung

   15.467.345 € 
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